




Blatt 3 

§ 4 Dienst- und Fachaufsicht

(1) Die Dienst- und Fachaufsicht liegt beim Anstellungsträger der jeweiligen Schulpsycholo
gin bzw. des jeweiligen Schulpsychologen.

(2) Grundsatzfragen der Schulpsychologie mit landesweiter Relevanz werden in der vom
MSW geleiteten Landesdezernentenkonferenz (LDK) zur Schulpsychologie behandelt, an der
alle Bezirksregierungen teilnehmen. Das MSW lädt zu den Landesdezernentenkonferenzen
(LDK) von den kommunalen Spitzenverbänden benannte Vertreterinnen und Vertreter als
Gäste ein.

§ 5 Umfang der schulpsychologischen Versorgung

(1) Das Land stellt für den Kreis Mettmann nach Maßgabe des Haushalts 2 (zwei) Stellen für
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur Verfügung.

(2) Die kommunale schulpsychologische Versorgung wird nach Maßgabe der für die kreisan
gehörigen Städte geltenden haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Dauer des
Vertrages im jetzigen Umfang von 5,5 Stellen festgeschrieben (s. Vollmachten/Erklärungen
der ka. Städte). Die als Anlagen 1 a - k beigefügten Erklärungen der kreisangehörigen Städ
te, den jetzigen Status Quo in der personellen Ausstattung des jeweiligen schulpsychologi
schen Dienstes für die Laufzeit dieser Vereinbarung festzuschreiben, sind fester Bestandteil
dieser Vereinbarung.

§ 6 Büroräume und Sachkosten

(1) Der Kreis Mettmann stellt allen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Landes
dienst Büroräume, eine angemessene Sachausstattung und Unterstützung durch Büroperso
nal zur Verfügung.

(2) Das Land übernimmt die Reisekosten der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im
Landesdienst. Die kreisangehörigen Städte übernehmen weiterhin die Reisekosten der
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im kommunalen Dienst.

§ 7 Fortbildung und Supervision

(1) Alle Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Kreis Mettmann haben Gelegenheit,
in stadt-, kreis- und bezirksübergreifenden Fachgruppen zusammenzuarbeiten, sich fortzu
bilden und an einem überregionalen Erfahrungsaustausch mitzuwirken.

(2) Das Land stellt nach Maßgabe des Haushaltes für Schulpsychologinnen und Schulpsy
chologen im Landesdienst Mittel zur Teilnahme an Fortbildungen oder Supervisionsgruppen
zur Verfügung.

(3) Das Land sorgt dafür, dass kommunale Interessen und Belange bei der Ausgestaltung
von Fortbildungen oder Supervisionsgruppen berücksichtigt werden, indem es von den
kommunalen Spitzenverbänden benannte Vertreterinnen und Vertreter an der Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung beteiligt.
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Änderung in: 5,5 (fünf komma fünf)






